
  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         15.11.2023 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 12.10.2023: 

 
zu 5.1 Haushaltskonsolidierungskonzept – Fortschreibung ab dem 

Haushaltsjahr 2024 – und Haushaltssatzung, Haushaltsplanung für 
das Haushaltsjahr 2024 sowie den Beteiligungsbericht 2022 
Vorlage: VII/2023/06097 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Stadtrat beschließt die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 
ab dem Haushaltsjahr 2024. Der Oberbürgermeister wird mit der Fortführung der 
Umsetzung des Konzeptes beauftragt. Finanzielle Auswirkungen des 
Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind in den Haushalt 2024 und in die 
Finanzplanung der Folgejahre einzustellen. 

 
2. Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan 2024. 

 
3. Der Stadtrat nimmt den Beteiligungsbericht 2022 zur Kenntnis. 

 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
stellvertretender Protokollführer 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         15.11.2023 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 12.10.2023: 

 
zu 5.2 4. Satzung zur Änderung der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Halle 

(Saale) vom 29.10.2014 in der Fassung der 3. Änderungssatzung 
Vorlage: VII/2023/06143 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 

 

Beschlussempfehlung: 
 
Der Stadtrat beschließt die 4. Satzung zur Änderung der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt 
Halle (Saale) vom 29.10.2014 in der Fassung der 3. Änderungssatzung. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
stellvertretender Protokollführer 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         15.11.2023 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 12.10.2023: 

 
zu 5.3 1. Satzung zur Änderung der Abfallgebührensatzung der Stadt Halle 

(Saale) vom 26.10.2022 
Vorlage: VII/2023/06145 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 

 

Beschlussempfehlung: 
 
Der Stadtrat beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Abfallgebührensatzung der Stadt 
Halle (Saale) vom 26.10.2022. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
stellvertretender Protokollführer 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         15.11.2023 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 12.10.2023: 

 
zu 6.1 Antrag der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Erstellung 

einer Satzung über die Erhebung einer Verpackungssteuer auf 
Einwegverpackungen 
Vorlage: VII/2023/05783 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich zugestimmt 
 
 

 

Beschlussempfehlung: 
 
Die Stadt Halle (Saale) erstellt eine Satzung über die Erhebung einer Verpackungssteuer auf 
„to go“ Einwegverpackungen, -geschirr und -besteck.  
Die Satzung soll Steuereinnahmen generieren und gleichzeitig den im öffentlichen Raum 
anfallenden Verpackungsmüll reduzieren. 
Die zu erstellende Satzung soll sich an der Verpackungssteuersatzung der Gemeinde 
Tübingen orientieren.  

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
stellvertretender Protokollführer 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         15.11.2023 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 12.10.2023: 

 
zu 6.2 Antrag der AfD- Stadtratsfraktion zur Durchführung eines jährlichen 

Verkehrssicherheitstages für Fahrradfahrer in der Stadt 
Vorlage: VII/2023/06041 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Stadtverwaltung wird aufgefordert ein Konzept zu erstellen um in 

Zusammenarbeit mit der Landespolizei einen jährlichen Verkehrssicherheitstag für 

Fahrradfahrer durchzuführen. 

 

2. In der Folge wird die Landespolizei angefragt ob eine solche Veranstaltung 

gemeinsam durchführbar wäre. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
stellvertretender Protokollführer 



  

  
 
Stadt Halle (Saale)         15.11.2023 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 12.10.2023: 

 
zu 6.3 Antrag der Fraktion Hauptsache Halle zur Ergänzung der 

Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle (Saale) 
Vorlage: VII/2023/05938 

__________________________________________________________________________ 

 
Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Die Stadtverwaltung trifft bis zum Ende 2023 31.03.2024 mit dem städtischen Tierheim 
eine Vereinbarung zur Datenerfassung entsprechend dem Prüfschema der 
Voraussetzungen für den Erlass einer Katzenschutzverordnung auf Grundlage des §13b 
Tierschutzgesetz. Diese enthält unter anderem Informationen über den Fundort, 
Aufnahme und Behandlung freilebender Katzen sowie Kastrationsaktionen über einen 
Zeitraum von 3 Jahren (siehe VII/2022/04550).  

2. Die Stadtverwaltung prüft bis Ende 2023 31.03.2024 zusammen mit dem städtischen 
Tierheim und anderen Partnern (z.B. Katzenhäusern und Tierheimen) die Errichtung einer 
Katzenklappe. 

3. Die Stadtverwaltung wird bei einer entsprechenden Datengrundlage beauftragt, § 11 
(Tiere) der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle (Saale) um die Absätze 7 und 8 
zu ergänzen, die folgenden Inhalt haben:  

(7) Katzenhalter, die Ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren, haben diese zuvor 
kastrieren zu lassen. Die Durchführung muss von einem Tierarzt / einer Tierärztin 
vorgenommen und schriftlich bestätigt werden. Dieses Dokument ist für die Lebenszeit 
der Katze aufzubewahren. Die Kastrationspflicht gilt nicht für weniger als 5 Monate alte 
Katzen. Im Zuge der Kastration ist die Katze in geeigneter Weise (Transponderchip oder 
Tätowierung) kennzeichnen zu lassen. 

Als Katzenhalter im betreffenden Sinne gilt auch, wer freilaufenden Katzen regelmäßig 
Futter zur Verfügung stellt. Im Übrigen bleibt hierbei § 11 Abs. 5 unberührt. 

(8) Auf Antrag können Ausnahmen von der Kastrationspflicht für die Zucht von 
Rassekatzen zugelassen werden, sofern eine Kontrolle und Versorgung der Nachzucht 
glaubhaft dargelegt wird. Im Übrigen bleibt § 16 unberührt. 

5 4. Die Stadtverwaltung wird bei einer entsprechenden Datengrundlage beauftragt, § 17 
Abs. 1 (Ordnungswidrigkeiten) der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle (Saale) um 
folgenden Punkt zu ergänzen: 



  

  
● entgegen § 11 Abs. 7 nicht kastrierte und gekennzeichnete Katzen den Zugang ins 

Freie gewährt 

6 5. Die so novellierte Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle (Saale) ist dem Stadtrat in 
der Sitzung im Oktober 2023 zur Beschlussfassung vorzulegen.  
Der Stadtrat wird im Januar April 2024 über die erfolgte Vereinbarung und das Ergebnis der 
Prüfung zur Errichtung einer Katzenklappe unterrichtet. 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
stellvertretender Protokollführer 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         15.11.2023 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 12.10.2023: 

 
zu 6.4 Antrag der Fraktion Freie Demokraten (FDP) zur Verbesserung der 

Aufenthaltsqualität am August-Bebel-Platz 
Vorlage: VII/2023/05681 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  abgesetzt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, eine sanitäre Einrichtung am August-Bebel-

Platz zu errichten und weitere Mülleimer aufzustellen.  

 
2. Darüber hinaus soll das Ordnungsamt bei erhöhter Lärmbelästigung durchgreifen und 

Platzverweise erteilen.  

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
stellvertretender Protokollführer 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         15.11.2023 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 12.10.2023: 

 
zu 6.5 Antrag der Fraktion der Freien Demokraten zum Schutz hallescher 

Schülerinnen und Schüler vor Diebstahl und Gewalt 
Vorlage: VII/2023/06197 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig abgelehnt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, vor Schulen, an denen es in den letzten 6 Monaten 
vermehrt zu Raub- und Gewaltdelikten gekommen ist, Sicherheitsdienste abzustellen. Diese 
sollen vorrangig zu Schulschluss vor der jeweiligen Schule und im nahen Umfeld 
kontrollieren und Überfälle abwehren. 
Es ist zu prüfen, inwieweit bestehende Verträge mit Sicherheitsfirmen angepasst werden 
können oder eine zeitliche Umsetzung des Personals erfolgen kann. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
stellvertretender Protokollführer 



  

  
 
Stadt Halle (Saale)         15.11.2023 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 12.10.2023: 

 
zu 6.6 Antrag der Fraktion Freie Demokraten (FDP) zur Verbesserung des 

Sicherheitsgefühls in zentralen Bereichen der Innenstadt 
Vorlage: VII/2023/06168 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich abgelehnt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt zu prüfen, welche zentralen Bereiche innerhalb 
der Innenstadt Stadt Halle besonders von Verschmutzung und Lärmbelästigung in 
Abend- und Nachtstunden betroffen sind. Bei der Prüfung sind besonders bauliche 
und beleuchtungstechnische Ursachen zu berücksichtigen. Die Stadtverwaltung wird 
aufgefordert, die Ergebnisse der Prüfung spätestens vier Monate nach 
Beschlussfassung dem Stadtrat vorzulegen. 
 

2. In den entsprechenden zentralen Bereichen sind Maßnahmen zu ergreifen, die das 
Sicherheitsgefühl der Bürger verbessern. Geeignete Maßnahmen können unter 
anderem sein:  

- Stärkere und gezielte Bestreifung durch das Ordnungsamt und gemeinsame 
Kontrollen mit der Polizei speziell in Abend- und Nachtstunden 

- Verbesserung der Beleuchtungssituation  
- Verbesserung der Sauberkeit 
- Geringere Null-Toleranz bei Lärmbelästigung (die einer Ruhestörung gemäß des 

Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-
Anhalt (SOG LSA) gleichkommen) 

- Videoüberwachung 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
stellvertretender Protokollführer 



  

  
 
Stadt Halle (Saale)         15.11.2023 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung vom 12.10.2023: 

 
zu 6.6.1 Änderungsantrag der Fraktion Hauptsache Halle zum Antrag der 

Fraktion Freie Demokraten (FDP) zur Verbesserung des 
Sicherheitsgefühls in zentralen Bereichen der Innenstadt 
(VII/2023/06168) 
Vorlage: VII/2023/06368 

__________________________________________________________________________ 

 
Abstimmungsergebnis:  erledigt 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt zu prüfen, welche zentralen Bereiche innerhalb der 
Innenstadt Stadt Halle besonders von Verschmutzung und Lärmbelästigung in Abend- und 
Nachtstunden betroffen sind. Bei der Prüfung sind besonders bauliche und 
beleuchtungstechnische Ursachen zu berücksichtigen. Die Stadtverwaltung wird 
aufgefordert, die Ergebnisse der Prüfung spätestens vier Monate nach Beschlussfassung 
dem Stadtrat vorzulegen. 
2. In den entsprechenden zentralen Bereichen sind Maßnahmen zu ergreifen, die das 
Sicherheitsgefühl der Bürger verbessern. Geeignete Maßnahmen können unter anderem 
sein:  

- Stärkere und gezielte Bestreifung durch das Ordnungsamt und gemeinsame 
Kontrollen mit der Polizei speziell in Abend- und Nachtstunden 

- Verbesserung der Beleuchtungssituation  
- Verbesserung der Sauberkeit 
- Geringere Null-Toleranz bei Lärmbelästigung (die einer Ruhestörung gemäß des 

Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-
Anhalt (SOG LSA) gleichkommen) 

- Videoüberwachung 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Maik Stehle 
stellvertretender Protokollführer 
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